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REPUBLIK OSTERREICH 
BUNDESKANZLERAMT 

GZ 600160!5-VI/1/75 
Bundesverfassungsgesetz über 
den Schutz des Fernmeldegebeimnisses; 
Parlamentarische A.nfrage Nr. 2344/~T 
des Abgeordneten lnge SCHEIBENGR~ 
und Genossen bet~effend Regelung des 
verfassungsgesetzlichen Schutzes des 
Fernmeldegeheimnisses 
Zu GZ 2344/J.-NR/"1975 
vom 4. Juli 1975 

.An den 

232!.J/ A.B. 
zu 23 "Ij /J: 

. Präs. amJ.J ... 1ill6 .. J.975 

Präsidenten des Nationalrates 

Wie n 

Die Abgeordneten SCHEIBENGRAF Und Genossen haben an 
mich unter der Nro 234L!.jJ (II-l~595 der Beilagen zu den 
btenographiscben F'rotokollen des Nationalrates, XIII. GP .. ) 
eine Anfrage betreffend Regelung des verfassungsgesetzlichen 
Schutzes des Fernmeldegeheimnisses (Bundesverfassungsgesetz 
vom 29. November '1973, BGBlo Nr. 8/1974) gerichtet, die 
lautet: 

1 .. Wie hat sich dieses Verfassungsgesetz in der 
Praxis bewährt.? 

2 .. Hat es 'insbesondere Unzukö!JlIIllichkei ten oder Be
schwerden gegeben, denen mit diesem Verf~ssungsgesetz nicht 
begegnet werden konnte? 

Ich beehre mich diese Anfrage nach Befassung der 
Bundesministerien für Inneres) J'ustiz und Verkehr vde 

folgt zu beantworten: 

Zu 1: Durch das Bundesverfassungsgesetz vom 29. 
November 1973, BGBl. Nr .. 8/1974, wurde das Staatsgrund
gesetz über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger durch 
die Verbürgung des Fernmeldegeheimnisses ergänzt. Damit wurde 
der Grundrechtsschutz des Einzelnen in einem durch die 
modernen Gegebenheiten entsprechenäen Ausmaß erweitert. 
Die bisherige Praxis hat gezeigt, daß keine Schwierigkeiten 
entstanden sind, sodaE davon gesprochen werden kann, daß 
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sich diese Erweiterung des Grundrechtsschutzes durchaus -öe,;e,hrt 

hat. 

Zu 2: Unzukömmlichkeiten und Beschljlerden') denen mit 
diesem Verfassungsgesetz nicht begegnet werden konnte- , sir:d·· 

nicht bekannt geworden. 

25" August 19'75 
Der Bundeskanzlpr: 

. ~ 

" :.' 

, .... 
• r L~ .... 

,",. :' . 

:, .' 

'.',." 

2324/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




